
Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) 
A22_3 - Vorschuss auf die Abfindung nach NV Bühne (Nachweisführung) 
Stand der Vordrucksvorlage: 05/2018 

Anschrift Personal verwaltende Dienststelle PvStS Ort und Datum 

Sachbearbeiter Telefon 

Beschäftigungsdienststelle 

Landesamt für Steuern und Finanzen 
Bezügestelle 
Arb.Gr. 

Vorschuss auf die zu erwartende 

Abfindung aus Anlass eines  

Intendantenwechsels 
§ 62 Abs. 2 NV Bühne SR Solo

§ 70 Abs. 2 NV Bühne SR Bühnentechnik

§ 97 Abs. 2 NV Bühne SR Tanz

vom 15.10.2002 i. d. j. g. Fassung

Geschäftszeichen des LSF 

Sachbearb.-Nr. Personalnummer Name, Vorname 

Das Arbeitsverhältnis wurde durch Nichtverlängerungsmitteilung des Arbeitgebers aus 
Anlass eines Intendantenwechsels zum                beendet. 

Beschäftigte hat einen Antrag auf Zahlung eines Vorschusses auf die Abfindung 
nach    gestellt. 

Beschäftigte hat voraussichtlich Anspruch auf eine Abfindung nach  
   vom 15. Oktober 2002 in der jeweils gelten-

den Fassung. 

Nach abschließender Prüfung aller Anspruchsvoraussetzungen durch die Dienststelle er-
folgt eine Meldung mit Fbl. A22_2. 

Folgende Unterlagen sind als Anlage beigefügt: 

Antrag des Beschäftigten 

Mitteilung des Umzugstermins 

Kostenvorschlag über die Beförderung des Umzugsgutes 

Aufstellung der entstandenen Kosten 

Der Vorschuss ist wie folgt zu zahlen: € 

Fälligkeit: 

ggf. abweichende Buchungsstelle:  

Erklärung des Beschäftigten zur Rückzahlungspflicht des Vorschusses: 

Der Vorschuss ist zurück zu zahlen, wenn Ihnen kein Anspruch auf die Abfindung zusteht, 
weil Sie innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein unter den 
NV Bühne fallendes Arbeitsverhältnis oder ein anderes volles Arbeitsverhältnis begründen 
konnten. Die Berufung auf den Wegfall der Bereicherung ist ausgeschlossen. 

Datenschutzhinweis gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung 

Ihre Daten werden vom Landesamt für Steuern und Finanzen in Erfüllung seiner Aufgaben ge-
mäß den geltenden Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet. Weitere Informationen zu den 
einzelnen Aufgaben sowie über die Verarbeitung der Daten und der Rechte bei der Verarbei-
tung der Daten, die sich aus der Datenschutz-Grundverordnung ergeben, können Sie im Inter-
net unter http://www.lsf.sachsen.de/Datenschutz.html (z. B. Bereich Bezüge) abrufen. Die/ den 
behördliche/n Datenschutzbeauftragte/n des Landesamtes für Steuern und Finanzen erreichen 
Sie unter: Landesamt für Steuern und Finanzen, Behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r, Stauf-
fenbergallee 2, 01099 Dresden, E-Mail-Adresse: Datenschutz@lsf.smf.sachsen.de 
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Die Richtigkeit der vorstehend aufgeführten An-
gaben wird bestätigt: 

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben und die 
Kenntnisnahme der datenschutzrechtlichen Hinweise: 

 

 

 

 

Unterschrift/Funktionsbezeichnung/Stempel Datum                            Unterschrift 
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